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Ein veritabler Aderlass hat das männliche Personal des Grossratssekretariats in 
wenigen Monaten dezimiert. Was ist passiert? Verschiedene Gerüchte, hinter 
vorgehaltener Hand so diskret wie möglich verbreitete Informationen, kolportierte 
Aussagen und so weiter haben ein vergiftetes Arbeitsklima geschaffen. Von den 
Abgesetzten wurden Briefe an die höchsten Stellen des Staates geschrieben, in der 
Beilage Arztzeugnisse zur Untermauerung der Aussagen. Diese Kündigungen von 
Personen, die mit ihrer Funktion und mit dem Dienst am Parlament sehr verbunden 
waren, den Grossrätinnen und Grossräten sogar jeden Wunsch von den Augen 
abzulesen versuchten, diese plötzlichen Weggänge, die von der Mehrheit der 
Mitglieder des Grossen Rates nicht aufgeklärt werden konnten, führen mich dazu, 
einige, meiner Meinung nach dringliche und nötige Fragen zu stellen. 
 
Wie kam es zu einer solchen Situation? Ich gehöre seit mehr als zwanzig Jahren 
dem Grossen Rat an, aber noch nie musste ich einen solchen Aderlass beim 
Personal des Grossen Rates erleben! 
 
Weshalb herrschte bei diesen Weggängen, die von der Mehrheit der Mitglieder nicht 
verstanden wurden, unbestreitbar die Omertà, das berüchtigte Gesetz des Schweigens? 
 
Weshalb diese Verschwiegenheit an höchster Stelle, bei den 
Personalverantwortlichen des Staates, wo doch Briefe die Aufmerksamkeit, die dem 
Sekretariat des Grossen Rates immer mehr abhanden gekommen war, auf sich 
lenkten oder zumindest weckten, wo doch Arztzeugnisse das schleichende 
Unbehagen bei dieser Dienststelle belegten? 
 
Beamte, die beim Sekretariat des Grossen Rates arbeiteten, wurden moralisch stark 
gezeichnet, ihre psychische Gesundheit verschlechterte sich so sehr, dass 
Depressionen auftraten. Eine Versetzung in andere Sektoren der Kantonsverwaltung 
war nicht leicht, denn diese Personen hingen sehr an ihrer Funktion. Was ist denn 
passiert, dass es zu einer so unglücklichen Situation kommen konnte, die bei den 
betroffenen Personen zweifelsohne Folgen hinterlassen werden? 
 
Ich wünsche dringend, dass Transparenz geschaffen und der genaue Sachverhalt 
aufgeklärt wird. Sollten diese Beamten ungerechterweise bestraft worden sein, muss 
dies schnellstmöglich bekanntgegeben werden. 
 
Wenn andererseits beim "Management" des Grossratssekretariats Fehler begangen 
wurden, frage ich: Werden die versetzten Personen rehabilitiert und können sie die 
Funktion, an der sie hingen, wieder einnehmen? 
 
Ich danke Ihnen dafür, dass Sie meinem Vorstoss mit der absolut notwendigen 
Dringlichkeit behandeln, damit hoffentlich die ganze Wahrheit ans Licht kommt! 
 

(Unterz.) Louis Duc, Grossrat 



 
Antwort des Büros des Grossen Rates 
 
Die Anfrage von Grossrat Lous Duc betrifft die Arbeitsweise des Sekretariats des 
Grossen Rates. Das Sekretariat steht unter der Aufsicht des Büros (Art. 4 des 
Grossratsgesetzes vom 6. September 2006); dieses ist deshalb zuständig, eine 
Antwort auf diese Anfrage zu geben. 
 
Allgemeines 
 
Im Rahmen der Aufgabenteilung zwischen Staatskanzlei und Sekretariat des 
Grossen Rates veränderte sich das Umfeld, in dem die Mitglieder des Sekretariats, 
insbesondere die Weibel, ihre Aufgaben erfüllten: Vorher wurde die Weibelarbeit im 
Team ausgeführt, die Aufgabenteilung führte dazu, dass die Funktion individueller 
wurde.  
 
Antworten auf die Fragen von Grossrat Louis Duc 
 
Das Sekretariat des Grossen Rates wurde am 1. Juni 2005 ein selbständiges Organ. 
Soweit es mit den Grundsätzen des Datenschutzes vereinbar ist, können auf die 
Fragen von Grossrat Louis Duc folgende Antworten gegeben werden: 
 • Fluktuation beim Personal 

Beim Personal des Grossratssekretariats, das sich zurzeit aus sieben 
Personen, unter ihnen ein Mann, zusammensetzt, gab es abgesehen von der 
Weibelstelle, die seit dem 1. Juli 2008 dem Sekretariat angegliedert ist, lediglich 
einen Weggang, und zwar im Jahr 2005. 

Beim Weibeldienst lässt sich die scheinbar hohe Fluktuationsrate mit 
besonderen Umständen erklären: Man muss darauf hinweisen, dass diese 
Aufgabe anfänglich von drei Mitarbeitern der Staatskanzlei wahrgenommen 
wurde. Diese Personen erfüllten neben ihrer Funktion bei der Regierung noch 
Aufgaben für den Grossen Rat. Kurz nach der Schaffung des von der 
Staatskanzlei unabhängigen Sekretariats des Grosseen Rates wurde der 
Weibeldienst beim Grossen Rat nur noch von zwei Mitarbeitern ausgeübt, die 
immer noch der Kanzlei angegliedert waren. Anfang 2008 trat einer von ihnen in 
den Ruhestand. Im Juli 2008 wurde eine Weibelstelle formell dem Grossen Rat 
angegliedert. Aufgrund der neuen Umgebung äusserte der Inhaber dieser Stelle 
den Wunsch nach Versetzung. Man musste also für die Zeit von September bis 
Dezember 2008 eine Ersatzperson mit einem befristeten Vertrag anstellen. Das 
Dienstverhältnis dieser Ersatzperson endete deshalb aufgrund des befristeten 
Vertrags und nicht wegen einer Massnahme, die das Sekretariat gegenüber 
dieser Ersatzperson ergriffen hätte. Die Stelle wurde anschliessend 
ausgeschrieben, und jede interessierte Person konnte sich bewerben, die 
Ersatzperson verzichtete auf eine Bewerbung. Die neue Person, die nach der 
Ausschreibung gewählt wurde, beschloss während der Probezeit, das 
Dienstverhältnis zu kündigen. Sie war der Meinung, dass die Stelle nicht ihren 
Erwartungen und Kompetenzen entsprach. Zurzeit ist die Stelle wieder besetzt. 



 • Verbreitung der Information und Betreuung der Fälle durch die zuständigen Organe 

Beim Personalmanagement muss man in erster Linie auf die Grundsätze des 
Datenschutzes hinweisen: Die Schwierigkeiten von Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern dürfen auf keinen Fall der Öffentlichkeit bekanntgegeben werden. 
Sie werden von den betreffenden vorgesetzten Stellen vertraulich behandelt; 
das gilt auch für das Amt für Personal und Organisation, wenn um dessen 
Mitwirkung nachgesucht wird. 

Was das Personal des Sekretariats des Grossen Rates anbelangt, so wurde 
das Präsidium, in Stellvertretung des Büros des Grossen Rates, regelmässig 
über die Entwicklung der Fälle und allfällige Schwierigkeiten informiert. Das 
Sekretariat des Grossen Rates hat ebenfalls verschiedentlich um die Mithilfe 
des Amtes für Personal und Organisation nachgesucht. Dieses hat namentlich 
im Einverständnis mit allen Partnern mitgeholfen, eine konkrete Lösung für den 
Wunsch einer Person nach Versetzung zu finden. Im Übrigen blieb kein Brief an 
das Amt für Personal und Organisation unbeantwortet oder ohne Folge. 

Man kann deshalb nicht behaupten, die zuständigen Organe seien untätig 
geblieben oder es herrsche «das Gesetz des Schweigens», um den von Louis 
Duc gebrauchten Ausdruck aufzunehmen. 
 • Sanktionen gegen Mitarbeiter des Sekretariats 

Gegenüber den Mitgliedern des Personals des Sekretariats wurde keine Strafe 
ausgesprochen. Zwar wurden seit der materiellen Trennung von Kanzlei und 
Sekretariat gewisse Stellen neu umschrieben und neue berufliche Kompetenzen 
verlangt; das stellt jedoch die menschlichen und beruflichen Qualitäten der 
betreffenden Personen, die nicht mehr für den Grossen Rat arbeiten, 
keineswegs in Frage. Vor diesem Hintergrund gibt es keinen Anlass zu 
Rehabilitations- oder Reintegrationsmassnahmen, wie sie von Grossrat Louis 
Duc gefordert wurden.  

 
 
Bei jeder Neuorganisation, die eine Änderung der Pflichtenhefte mit sich bringt, 
tauchen unweigerlich Spannungen auf. Das Büro des Grossen Rates weist aber 
Begriffe wie "Gesetz des Schweigens" und "schleichendes Unbehagen", die in der 
Anfrage von Grossrat Louis Duc erwähnt werden, vehement zurück, weil sie 
unangemessen sind. 
 
Zusammenfassend weist das Büro die Aussage, wonach im Sekretariat des Grossen 
Rates ein «vergiftetes» Klima herrscht, entschieden zurück. Auch wenn man den 
gegenwärtigen Führungsstil, wie denjenigen jeder Unternehmensleitung oder Leitung 
einer Organisationseinheit, vielleicht kritisieren kann, muss man doch unterstreichen, 
dass das Sekretariat dank dem Einsatz und der Anstrengung des Teams unter der 
Leitung der Generalsekretärin die neuen Aufgaben und Zuständigkeiten, die im seit 
dem 1. Juni 2005 übertragen wurden, zur Zufriedenheit aller ausführt. 
 
Freiburg, den 7. Mai 2009 


